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§ 473 StPO
 StPO - Strafprozeßordnung 1975

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Für die Vernehmung des Angeklagten, von Zeugen und Sachverständigen sind die für die Hauptverhandlung

vor dem Landesgericht als Schöffengericht geltenden Bestimmungen anzuwenden. Das Protokoll der

Hauptverhandlung kann ebenso verlesen werden wie das Urteil samt den Entscheidungsgründen.

2. (2)Zeugen und Sachverständige, die bereits in der Hauptverhandlung vor dem Bezirksgerichte vernommen

worden sind, sind nochmals abzuhören, wenn das Landesgericht gegen die Richtigkeit der auf ihre Aussagen

gegründeten, im Urteil erster Instanz enthaltenen Feststellungen Bedenken hegt oder die Vernehmung neuer

Zeugen oder Sachverständiger über dieselben Tatsachen notwendig findet. Außer diesem Falle hat das

Landesgericht die in erster Instanz aufgenommenen Protokolle seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

3. (3)Sodann wird der, der die Berufung einlegte, zu ihrer Begründung und sodann der Gegner zur Erwiderung

aufgefordert.

4. (4)Dem Angeklagten oder seinem Verteidiger gebührt jedenfalls das Recht der letzten Äußerung.

5. (5)Hierauf zieht sich das Landesgericht zur Beratung und Beschlußfassung zurück.
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